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Regeste

Einsprache gegen Strafbefehl; Rückzug; Kosten; Nichteintreten | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft Abteilung 2 Emmen verurteilte den Beschwerdeführer mit
Strafbefehl vom 15. Februar 2022 wegen mehrfachen geringfügigen betrügerischen
Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage und mehrfachen geringfügigen Diebstahls
kostenfällig zu einer Busse. Auf seine Einsprache hin wurden die Akten an das
Bezirksgericht Hochdorf überwiesen. Am 6. Dezember 2022 fand die Hauptverhandlung
statt. Mit Eingabe vom 20. Dezember 2022 zog der Beschwerdeführer seine Einsprache
gegen den Strafbefehl zurück. Mit Verfügung vom 17. Januar 2023 schrieb das
Bezirksgericht Hochdorf das Verfahren infolge Rückzugs als erledigt ab, stellte die
Rechtskraft des Strafbefehls fest und auferlegte dem Beschwerdeführer, nebst der Busse
von Fr. 900.--, die Kosten des Untersuchungsverfahrens (Fr. 1'190.--) und des
erstinstanzlichen Verfahrens (Fr. 200.--). Die dagegen erhobene Beschwerde wies das
Kantonsgerichts Luzern am 26. April 2023 ohne Kosten ab. Der Beschwerdeführer wendet
sich am 29. Mai 2023 an das Bundesgericht.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Für die Anfechtung
tatsächlicher Feststellungen gelten qualifizierte Begründungsanforderungen (vgl. Art. 97
Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ). Die beschwerdeführende Partei hat mit ihrer Kritik an
den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz anzusetzen ( BGE 140 III
115 E. 2; Urteil 6B_3/2016 vom 28. Oktober 2016 E. 2.2; je mit Hinweisen).

E. 3
Anfechtungsobjekt vor Bundesgericht ist einzig der kantonal letztinstanzliche Entscheid (
Art. 80 Abs. 1 BGG ). Da sich dieser ausschliesslich mit den wirtschaftlichen Nebenfolgen
des Verfahrens bzw. mit dem Kostenpunkt befasst, kann auch nur diese Frage Gegenstand
des Verfahrens vor Bundesgericht sein. Damit befasst sich der Beschwerdeführer indessen
nicht in einer den Formerfordernissen genügenden Weise. Eine Auseinandersetzung mit den
Erwägungen der Vorinstanz fehlt. Stattdessen wiederholt der Beschwerdeführer betreffend
den Kostenpunkt nur, was er bereits vor Vorinstanz vorgebracht und von dieser mit
sorgfältiger Begründung verworfen wurde. Darauf geht der Beschwerdeführer indessen in
seiner Beschwerde nicht ein. Zudem fordert er, dass der Strafbefehl fallengelassen werde.
Er halte an seiner Einsprache fest. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien aus der Luft
gegriffen und basierten auf falschen Tatsachenbehauptungen. Es sei ihm eingeredet worden,



den ihm zur Last gelegten Sachverhalt einzugestehen. Er sehe indessen nicht ein, weshalb
er diese falsche Anschuldigung akzeptieren und deswegen insgesamt Fr. 2'290.-- bezahlen
solle. Mit diesen und weiteren ähnlichen Ausführungen verkennt der Beschwerdeführer,
dass diese Fragen nicht zum Verfahrensgegenstand gehören und sich das Bundesgericht
daher damit auch nicht befassen kann. Aus der Beschwerde geht mithin nicht hervor, dass
und weshalb die angefochtene Verfügung gegen Bundesrecht verstossen könnte. Die
Beschwerde erfüllt die gesetzlichen Begründungsanforderungen offenkundig nicht. Darauf
ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4
Bei diesem Verfahrensausgang sind dem Beschwerdeführer die Gerichtskosten
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das nachträglich gestellte Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege ist wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen. Dem Beschwerdeführer sind
reduzierte Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Art. 65 Abs. 2 BGG ). Das
Begehren, ihm im Falle der Weiterführung des Prozesses einen Pflichtverteidiger zur Seite
zu stellen, wird mit diesem Entscheid gegenstandslos. Demnach erkennt das präsidierende
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